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Sehr geehrte Produzentinnen und Produzenten, liebe Sennenleute 
 
Mit der heutigen Ausgabe unserer CASALPline informieren wir Sie über das Gesehen 
rund um die Berner Apkäseproduktion 2005. 
 
Haben Sie Informationen, Anregungen, Wünsche, welche Sie in der nächsten Ausgabe 
unserer CASALPline veröffentlichen möchten? Findet bei Ihnen in der Region ein interes-
santer oder wichtiger Anlass statt? Melden Sie sich bitte bis Ende Juni 2005 bei uns. Ger-
ne veröffentlichen wir Beiträge unserer Mitglieder. 
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Veranstaltungen  

 
7. Alpkäse-Meisterschaft 2005 
 
Die Alpkäse-Meisterschaft findet am 20. und 21. August 2005 auf der Mägisalp statt. 
Bitte reservieren Sie dieses Wochenende schon heute. Weitere Informationen erhalten 
Sie Mitte Juli zusammen mit der CASALPline 2/2005. 
 
 

Vom 13. bis 28. August 2005 bietet das Berner Oberland 
wieder regionale Spezialitäten zum Geniessen an. 
 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch. 
 
Informationen erhalten Sie bei der Geschäftsstelle 
Berner Oberland - Originalprodukt 
Inforama Berner Oberland, Hondrich 
Gabi Eschler 
Telefon     033 650 84 18 
e-mail       gabi.eschler@vol.be.ch 
 
Weitere Details finden Sie unter 
www.gnusswuche.ch 
 
 

Gnuss-Wuche 2005 nicht verpassen! 

Bestellung von Werbematerial 
 
Sie suchen Werbematerial für Ihre erstklassigen Pro dukte! 
Wir haben es! 
 
Sie wollen auf Ihren Verkaufspunkt aufmerksam machen? 
Unsere schönen Broschüren von Schweizer Alpkäse mit Adressierfeld und feinen 
Schweizer Alpkäse Rezepten bieten die ideale Plattform. 
 
Sie wollen Werbung für die erstklassigen Produkte aus dem Berner Oberland machen? 
Unsere neuen Plakate und Rotairs sind dafür bestens geeignet. 
 
Sie wollen Ihr Produkt hygienisch verpacken? 
Unsere PET-Schäli und die Tragetaschen bieten hier die ideale Lösung. 
 
Sie können bei unserem Sekretariat das neue Material bestellen und abholen.  
Wir freuen uns auf Ihre Bestellung! 
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Einheitliche Käsemarkierung 
 
Unser Alpkäse hat die hohe Hürde der AOC-Zertifizierung geschafft. Das soll für uns eine 
Chance sein. Würde bringt auch Bürde. Zum Erfolg gehört zudem eine gewisse Sturheit 
und Besessenheit. Wenn wir die ersten AOC-Produkte – Wein aus Frankreich – betrach-
ten, stellen wir fest, dass auf den Etiketten klare gesetzliche Vorgaben gelten. Diese An-
gaben schenken Vertrauen. Beim Alpkäse ist die Bezeichnung natürlich nicht so einfach 
wie bei einer Weinflasche. Doch auch wir können mit der immer gleichen Art der Markie-
rung Vertrauen schenken und die Arbeit der Taxierer und Händler vereinfachen. 

Die Casalp schlägt deshalb vor, dass alle AOC Alpkäse genau nach dem gleichen Sche-
ma markiert werden: 
Auf Järbseite Links:         Datum mit Tag und Mona t (in Zahl, Schrift nicht zu gross) 
Rechts:                              Kaseinmarke 

Ist er nicht noch schöner als der Senn auf unserem 
Plakat? Hans Aegerter, Experte, zeigt wie die Ca-
salp ab sofort die Markierung wünscht.  

Järbseitig links das Datum, rechts die Kasein-
marke 
 
(Bilder: M. Kurt) 

Kontrolle der geschützten Ursprungsbezeichnungen Be rner Alpkäse 
AOC und Berner Hobelkäse AOC durch die OIC 
 
Beim Berner Alp- und Hobelkäse ist es die OIC (Interkantonale Zertifizierungsstelle), die 
im Auftrag der CasAlp (Leistungsvereinbarung) die Kontrollen der geschützten Usprungs-
bezeichnungen Berner Alpkäse AOC und Berner Hobelkäse AOC in den Sömmerungs-
betrieben und Reifungsbetrieben durchführt und die Entscheide betr. die Betriebszertifi-
zierungen fällt.  

Blattseitig sollten keine Markierungen angebracht werden. Die Erfahrung hat sogar ge-
zeigt, dass rund um eine blattseitig angebrachte Caseinmarke Käserisse entstehen kön-
nen. Beim Schneiden von blattseitigen Markierungen kann es auch unappetitliche „Strie-
men“ geben. Dazu drohen einzelne Händler bei blattseitiger Markierung mit Preisabzug. 
Der Konsument hat damit noch keinen speziellen Nutzen, denn er kennt bekanntlich die 
Aufschlüsselung der Alpen nach Kaseinmarken nicht. Wenn wir unser Ziel vom sicheren 
Absatz und vom höheren Preis erreichen wollen, ist eine solche Vereinheitlichung gera-
de für den Handel jedoch mehr als wünschenswert. 
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An der BEA war der AOC Berner Alp- und Hobelkäse zusammen 
mit den wenigen Schweizer Käse, die AOC Status haben, vertre-
ten. Die Molkerei Amstutz AG, hier mit der charmanten Verkäuferin 
Klara von Gunten, präsentierte dabei die Innovation Alpchäs 
Chnebeli, die beim Publikum auf Anhieb überzeugte. 
 
(Bild: M. Kurt) 

Damit garantiert die OIC die Einhaltung der Referenznormen (gemäss AOC-Pflichtenheft 
Berner Alp- und Hobelkäse) gegenüber den Konsumentinnen und Konsumenten. 
Am 11. Mai 2005 hat das Zertifizierungsgremium der OIC nach Rücksprache bei der SAS 
das Kontrollhandbuch Berner Alpkäse und Berner Hobelkäse mit den dazugehörenden 
Checklisten für Sömmerungsbetriebe bzw. Reifungsbetriebe genehmigt.  
Gleichzeitig wurden mit Zertifizierungsentscheid gegen 500 Sömmerungsbetriebe aner-
kannt (gestützt auf die AOC-Kontrollrapporte der letzten Jahre). Die Bewirtschafter der 
entsprechenden Sömmerungsbetriebe werden die Zertifizierungsverfügung der OIC in 
den nächsten Wochen noch schriftlich erhalten.  
Als nächstes stehen die Erstkontrollen der Reifungsbetriebe mit anschliessender Be-
triebszertifizierung an. Zu diesem Zweck wird die CasAlp die Affineure bis spätestens Mit-
te Juni 2005 zu einem ersten Informationsanlass über das Zertifizierungsverfahren der 
OIC einladen. 
 

Innovation: Berner Alpchäs Chnebeli 
 
Seit Jahrhunderten wird während des Sommers auf Berner Oberländer Alpen unser ganz 
charakteristischer Hartkäse hergestellt. Wir können nur staunen, dass der Käse zusam-
men mit den Simmentaler Kühen ein Exportschlager bildete und der Berner Oberländer 
Landwirtschaft Reichtum – ohne Subventionen - brachte. Ein Ziel, das auch heute gilt 
und an das wir selbstbewusst glauben sollten. Viele sprechen beim Käse in Mundart 
noch heute von „Bergchees“. Doch weil er mittlerweile AOC Status erhalten hat sollten 
heute alle Berner Oberländer auch in Mundart nur noch von „Alpchees“ sprechen. Ziel 
der Sortenorganisation Casalp ist es, dank perfekter Qualität eine Hochpreisphilosophie 
zu fahren. Die gut 1000 Tonnen im Sommer produzierten Berner Alpkäse sollen ein be-
gehrter Genuss bleiben. Zirka 80% der Menge werden im Direktverkauf mit viel Herzblut 
und Charme von den Produzenten verkauft. Wenige Händler kümmern sich um gute Ver-
kaufskänale bei grossen Handelsketten. Dabei hat Händler Erwin Stähli vom Familienbe-
trieb Amstutz Molkerei AG in Sigriswil kürzlich mit einer Innovation überrascht. Hobelkäse 
wird dank einer speziellen und geschützten Schneidetechnik als „Alpchäs Chnebeli“ an-
geboten. So ist der traditionelle AOC Berner Alpkäse innovativ und ganz modern. Im 
AOC Käse-Dörfli an der BEA durfte nun die Amstutz Molkerei AG die Chnebeli einem 
breiten Publikum präsentieren. Das Produkt hat den Test bestanden und hat die Konsu-
menten überzeugt. Bereits haben die Chnebeli eine hohe Hürde geschafft und werden 
neu auch in das Sortiment der Migros „aus der Region für die Region“ aufgenommen. Die 
Chnebeli zeigen, dass im Berner Oberland durchaus Potential für Innovationen vorhan-
den ist. Die Welt muss dabei nicht immer neu erfunden werden, es kann auch einfach ei-
nem Spitzenprodukt wie dem AOC Berner Hobelkäse smarte Impulse verliehen werden.  
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QS Milchwirtschaft und INFORAMA-Alpkäsereiberatung 
 
Die Alpkäsereiberatung und Inspektion wird im Alpsommer 2005 (1. Juni - 30. Septem-
ber) in den nachstehenden Beratungskreisen wie folgt geregelt: 
 
Oestliches Oberland, Sigriswil und Emmental 

Kreis I: 
Eriz, Schangnau, Kemmerisboden, Eggiwil, Gmünden, Schwanden-Sigriswil, Justistal, 
Beatenberg, Habkern, Isenfluh, Lauterbrunnen, Stechelberg und Saxeten 

Beratung + Inspektion   Zeller Rudolf, Landwirt, Hausen-Wiler, 3655 Sigrisw il 
                                      Tel. 033 251 20 19 oder 079 560 95 89 

Kreis II: 
Iseltwald, Wilderswil, Gündlischwand, Burglauenen, Grindelwald, Grosse Scheidegg u. 
Wengen 

Beratung + Inspektion   Jundt Kurt, Blumenstrasse 12, 3806 Bönigen 
                                      Tel. 033 822 62 50 oder 079 589 37 59 

Kreis III: 
Brienzeralpen, Rothorn, Unterheid, Schattenhalb, Innertkirchen, Guttannen, Engstlental, 
Gadmen, Hasliberg 

Beratung + Inspektion   Mäder-Frutiger Hans-Peter, Dörfli, 3858 Hofstetten 
                                      Tel. 033 951 47 13 oder 078 623 32 58 

Beratung                       Kohler-Hirsbrunner Hans, Unterheid, 3857 Unterbach  
                                      Tel. 079 285 04 42 oder 033 971 06 73 
 
Frutigland 

Niesenkette, Adelboden, Achseten, Kandertal 

Beratung + Inspektion   Durand Niklaus, Vollach, 3703 Aeschi 
                                      Tel. 079 215 01 22 
 
Saanenland 

Saanenmöser, Grischbach, Saanen, Gstaad, Turbach, Lauenen, Feutersoey und Gsteig 

Beratung + Inspektion   Romang Jürg, Bissen, 3780 Gstaad 
                                      Tel. 079 284 16 26 
 
Simmental, Kiental, Suldtal, Leissigen 

Därligen, Leissigen, Suldtal, Kiental, Stockental, Diemtigtal, Nieder- und Obersimmental 

Beratung + Inspektion   Bieri Hansueli, Alpkäsereiberater,  
                                      INFORAMA Bern er Oberland, 3702 Hondrich 
                                      Tel. 079 453 42 10 oder 033 650 84 25 

Inspektion                     Zurbrügg Ernst, Faltschen, 3713 Reichenbach  
                                      033 676 17 74 oder 079 578 73 48 
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Allgemeine Hinweise 
-   Ist der Berater eines entsprechenden Kreises nicht erreichbar, rufen Sie bitte Hansueli 

Bieri an (Tel. 079 453 42 10 oder 033 650 84 25). 
-   Die Starterkultur können Sie während der Bürozeit im Sekretariat INFORAMA Berner 

Oberland, Hondrich abholen oder bestellen (Tel. 033 650 84 00 / Fax 033 650 84 10). 
-   Beratungsgebühr: 
     mit CasAlp-Leistungsvereinbarung      =   gratis 
     ohne CasAlp-Leistungsvereinbarung   =   Fr. 60.--/Std + Fr. 40.-- Reisespesenanteil 
 
Preise Kulturen 
Für Alpkäse:      Liebefeld Lyo-Kultur   =   Fr. 13.--, inkl. 7.6% MwSt (2 Ampullen) 
Für Bratkäse:    EZAL MA 4001          =   Fr. 20.--, inkl. 7.6% MwSt (5 Portionen) 
 
                                                                                 Der Leiter der Alpkäsereiberatung: 
                                                                                 Hansueli Bieri 
 
 

Alpmulchentaxation 2005 
 
Die Alpmulchentaxation gelangt in diesem Jahr turnusgemäss in folgendem Kreis zur 
Durchführung: 
 
westlich der Kander, d.h. im Amtsbezirk Saanen, Obe rsimmental, Niedersimmental 
und vom Amt Frutigen im westlich der Kander gelegen en Teil. 
 
Wer in diesem Gebiet Alpkäse herstellt, kann sein Mulchen taxieren lassen. Für milchver-
arbeitende Sömmerungsbetriebe mit Betriebszulassung AOC ist die Taxation obligato-
risch. 
Für Mitglieder der CasAlp ist die Taxation kostenlos. Alle Uebrigen müssen eine Gebühr 
von Fr. 100.-- pro Taxation bezahlen. 
Wichtig: es werden nur angemeldete Mulchen taxiert! 
 
Das Mulchen sollte mindestens 40 Laibe umfassen und mit den offiziellen Kaseinmarken 
gekennzeichnet sein. 
 
Im Übrigen gelten die Bedingungen gemäss Sicherheitskonzepten und Reglementen der 
CasAlp. Nach AP 2002 können keine Bundes- und Kantonsprämien mehr ausbezahlt 
werden. 
 
Anmeldeformulare erhalten Sie ab sofort beim INFORAMA Berner Oberland, Sekretariat, 
3702 Hondrich 
(Tel.: 033 650 84 00, Fax: 033 65 84 10, e-mail: inforama.oberland@vol.be.ch). 
 

Neuer Anmeldeschluss: 15. Juli 2005 
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Vorstand, Geschäftsleitung, Arbeitsgruppen 
 
Vorstand  
 
Präsident         Santschi Alfred, Grubis, 3657 Schwanden 
                        Telefon        033 251 32 60 
                              Fax              033 251 43 60 
                              e-mail           sagruebis@bluewin.ch 
 
Vizepräsident  Herrmann Klaus, Bergmatten, 3777 Saanenmöser 
                        Telefon        033 744 90 37 
 
Mitglieder        �  Aegerter Hans, Zelg, 3765 Oberwil 
                             Telefon        033 783 14 44 / 033 783 12 55 (Alp) 

                        �  Baumann Samuel, Herrschaft, 3818 Grindelwald 
                             Telefon        033 853 21 08 
                                   Fax              033 853 17 05 
                                   e-mail          chalet.burgstein@pop.agri.ch 

                        �  Eicher Christian, Eichhölzliweg 20, 3672 Oberdiessbach 
                             Telefon        031 771 01 41 
                                   Fax              031 771 24 50 
                                   e-mail          eicher2@tele2.ch 

                        �  Heimann Fritz, Dorfstrasse, 6086 Hasliberg Reuti 
                             Telefon        033 971 53 92 

                        �  Roth Ernst, Lorrainestr. 32/Postfach, 3000 Bern 11 
                             Telefon        033 650 84 20 
                                   Telefax        031 331 03 48 
                                   e-mail          ernstroth@alporama.ch 

                        �  Schüpbach Hans, TSM, Weststr. 10, 3000 Bern 6 
                             Telefon        031 359 59 57 
                                   Telefax        031 359 59 61 
                                   e-mail          hans.schuepbach@tsmtreuhand.ch 

                        �  Sommer Walter, Lobag, Forelstr. 1/Postfach, 3052 Ostermundigen 1 
                             Telefon        031 938 22 62 
                                   Telefax        031 938 22 50 
                                   e-mail          walter.sommer@lobag.ch 

                        �  Stähli Erwin, Chalet Mätteli, 3655 Sigriswil 
                             Telefon        033 251 05 55 

                        �  Wäfler Peter, LANAT, Herrengasse 1, 3011 Bern 
                             Telefon        031 633 46 56 
                                   e-mail          peter.waefler@vol.be.ch 

                        �  Wirz Franziska, SMP, Weststr. 10, 3000 Bern 6 
                             Telefon        031 359 53 17 
                                   Telefax        031 359 58 51 
                                   e-mail          franziska.wirz@swissmilk.ch 

                        �  Wyssen Hans, Linterstr. 1, 3724 Ried b. Frutigen 
                             Telefon        033 671 53 78 
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Geschäftsleitung 
 
Mitglieder                    -  Heimann Fritz, Dorfstrasse, 6086 Hasliberg Reuti 

                                    -  Herrmann Klaus, Bergmatten, 3777 Saanenmöser 

                                    -  Santschi Alfred, Grubis, 3657 Schwanden 
 
 
Arbeitsgruppen 
 
AOC und Produktion   -  Aegerter Hans, Zelg, 3765 Oberwil 

                                    -  Heimann Fritz, Dorfstrasse, 6086 Hasliberg Reuti 

                                    -  Roth Ernst, Lorrainestr.32/Postfach, 3000 Bern 11 

                                    -  Schüpbach Hans, TSM, Weststr. 10, 3000 Bern 6 

                                    -  Stähli Erwin, Chalet Mätteli, 3655 Sigriswil 

                                    -  Wäfler Peter, LANAT, Herrengasse 1, 3011 Bern 
                                     
 
QS und Beratung        -  Aegerter Hans, Zelg, 3765 Oberwil 

                                    -  Baumann Samuel, Herrschaft, 3818 Grindelwald 

                                    -  Bieri Hansueli, INFORAMA Berner Oberland, 3702 Hondrich 

                                    -  Graf Johann, Molkerei, 3778 Schönried 

                                    -  Herrmann Klaus, Bergmatten, 3777 Saanenmöser 

                                    -  Sommer Walter, Lobag, Postfach, 3072 Ostermundigen 1 

                                    -  Wyssen Hans, Linterstr. 1, 3724 Ried b. Frutigen 
 
Marketing                    -  Heimann Fritz, Dorfstrasse, 6086 Hasliberg Reuti 

                                    -  Herrmann Klaus, Bergmatten, 3777 Saanenmöser 

                                    -  Kurt Matthias, Höhenweg 6, 3775 Lenk 

                                    -  Santschi Alfred, Grubis, 3657 Schwanden 
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Anhang zum Reglement 
für den Selbsthilfe– und Absatzförderungsfonds (SAF ) der CasAlp 
 
Der Vorstand der CasAlp, gestützt auf Art 3. Abs. 1 des Reglements SAF, verordnet: 
 
Art. 1        Zweck 
An einen Schaden, der durch eine unverschuldete Fehlentwicklung einer Käsepartie 
(Spätgärung) in einem Reifungs- bzw. Direktvermarktungsbetrieb entstanden ist, kann die 
CasAlp dem Produzenten der Partie auf Gesuch hin eine Schadenersatzbeihilfe ausrich-
ten.  
Diese Selbsthilfemassnahme der CasAlp trägt dazu bei, dass missratene Ware nicht un-
ter den geschützten Ursprungsbezeichnungen Berner Alpkäse AOC und Berner Hobelkä-
se AOC in Verkehr gelangt. 
Dieser Anhang regelt das Verfahren zur Ausrichtung von Schadenersatzbeihilfen. 

Art. 2        Anforderungen an den Gesuchsteller / an die Gesuchstellerin 
·   Der Gesuchsteller / die Gesuchstellerin muss Mitglied der CasAlp sein 
·   Er / sie muss bei den letzten zwei Alpmulchentaxationen bei Direktvermarktungsbetrie-

ben oder den letzten vier Übernahmetaxationen, bei Verkauf an einen Käsehändler, 
mit einer Mindestpunktezahl von je 19.5 Punkten vorweisen 

·   Die Mindestmenge der fehlentwickelten Käsepartie muss 500 kg betragen 

Art. 3        Vorgehen 
·   Produzentinnen und Produzenten, welche die Anforderungen gemäss Art. 2 erfüllen, 

können bis spätestens am 1. Juli des der Herstellung folgenden Jahres bei der Ca-
sAlp-Geschäftsstelle eine Nachtaxation der schadhaften Käsepartie verlangen 

Art. 4        Durchführung der Nachtaxation 
·   Die Geschäftsleitung entscheidet über die Zusammensetzung der Taxationskommissi-

on für die Nachtaxation 
·   Die Taxationskommission ermittelt das Gesamtgewicht sowie die Qualitätsklasse 

(gem. Art. 4 des Übenahmetaxationsreglementes) der schadhaften Käsepartie an Ort 
und Stelle 

Art. 5        Anforderungen zum Erhalt einer Schade nersatzbeihilfe 
·   Das Ergebnis der Nachtaxation muss Qualitätsklasse d. Deklassierung lauten (< 19.0 

Punkte bzw. Q-Index < 89) 
·   Das Beitragsgesuch muss durch den Produzenten bis spätestens 14 Tage nach erfolg-

ter Nachtaxation schriftlich bei der CasAlp-Geschäftsstelle eingereicht werden 
·   Die Art der Verwertung der schadhaften Käsepartie muss schriftlich nachgewiesen 

werden. Der schadhafte Käse darf nicht mehr in den öffentlichen Handel (inkl. Direkt-
vermarktung) gelangen 

Art. 6        Schlussbestimmungen 
·   Der Vorstand kann in begründeten Fällen eine Schadenersatzbeihilfe gewähren 
·   Gegen den Beschluss des Vorstandes besteht keine Rekursmöglichkeit 

Art. 7        Inkrafttreten 
Dieser Anhang tritt auf den 1. März 2005 in Kraft. 
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